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Bearbeitung oder sonstigen Zwecken (z. B. Kochen, Bra
ten, Backen, Rösten, Trocknen, Bügeln) ausgesetzt wer
den, fallen nicht unter den Versicherungsschutz.

4. Als Diebstahl gilt die Wegnahme einer Sache, um sie 
sich oder anderen rechtswidrig zuzueignen.

5. Ein Einbruchdiebstahl liegt vor, wenn jemand Sachen 
wegnimmt, um diese sich oder anderen rechtswidrig zu
zueignen und zu diesem Zweck
a) in ein Gebäude oder den Raum eines Gebäudes ein

bricht, einsteigt oder mittels Werkzeuge oder falscher 
Schlüssel eindringt;

b) in einem Gebäude oder dem Raum eines Gebäudes
Türen oder Behältnisse erbricht oder zum öffnen von 
Türen oder Behältnissen Werkzeuge oder falsche 
Schlüssel verwendet; *

c) den Diebstahl zur Nachtzeit in einem Gebäude oder 
dem Raum eines Gebäudes begeht, wenn er sich in 
diebischer Absicht dort eingeschlichen oder in dieser 
Absicht darin verborgen hatte;

d) den Diebstahl in einem Gebäude, im Raum eines Ge
bäudes oder aus einem darin befindlichen Behältnis 
unter Anwendung der richtigen Schlüssel begeht, so
fern er diese durch Einbruchdiebstahl, Diebstahl oder 
Raub an sich gebracht hat. Voraussetzung ist jedoch, 
daß die Wegnahme der Schlüssel nicht durch fahr
lässiges Verhalten, wie z. B. durch das Hinlegen auf 
Fensterbretter, unter Fußabtreter, in Briefkästen, auf 
Schränke oder durch Steckenlassen u. dgl. ermöglicht 
wurde;

e) in ein durch ein geschlossenes Verdeck und verschlos
sene Türen gesichertes Kraftfahrzeug — auch Wohn
anhänger — einbricht oder in das Kraftfahrzeug ein
gebaute, durch Schloß gesicherte Behältnisse erbricht.

6. Als Erdrutsch gilt jede natürliche Erdbewegung an Hän
gen ohne menschliche Beeinflussung oder als Folge 
menschlicher Maßnahmen.

7. Als Explosion gilt eine auf dem Ausdehnungsbestreben 
von Gasen oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlau
fende Kraftäußerung. Bei einer Explosion von Behäl
tern irgendwelcher Art (Kesseln, Apparaten, Rohrlei
tungen usw.) wird noch vorausgesetzt, daß die Wandung 
eine Trennung in solchem Umfang erleidet, daß durch 
Ausströmen von Gas, Dampf oder Flüssigkeit ein plötz
licher Ausgleich der Spannungen innerhalb und außer
halb des Behälters stattfindet.

8. Gegenstände des persönlichen Reisebedarfs sind Sachen, 
die zum Gebrauch oder Verbrauch während der Dauer 
der Reise bestimmt sind, einschließlich der am Körper 
getragenen Kleidung, nicht aber z. B. Kraftstoff, zum 
Verkauf bestimmte Sachen, Tiere, Gegenstände zur Aus
übung eines Berufes oder Gewerbes.

9. Als Leitungswasser gilt Wasser, das aus Wasserzulei- 
tungs- und Wasserableitungs-, Warmwasserversorgungs- 
und Zentralheizungsanlagen austritt, nicht aber Plansch- 
oder Reinigungswasser.

10. Der Neuwert wird unter Berücksichtigung der preis
rechtlich zulässigen Preise am Tage des Schadens be
stimmt und richtet sich nach den ortsüblichen Kosten der

Wiederherstellung im bisherigen Umfang oder dem Wie
derbeschaffungspreis einer gleichwertigen Sache.

11. Raub ist die Entwendung von versicherten Sachen un
ter Anwendung von Gewalt gegen eine Person oder von 
Drohung mit Gefahr für Leben oder Gesundheit.

12. Als Reise im Sinne der Bedingungen gelten Reisen mit 
einer Dauer von 2 Kalendertagen an. Fahrten innerhalb 
des Wohnortes, Fahrten von und zur Arbeitsstätte so
wie zum und vom eigenen Wochenendgrundstück und 
der Aufenthalt auf demselben gelten nicht als Reise.

13. Als Schmelzwasser gilt Wasser, das infolge der Einwir
kung wechselnder Witterungseinflüsse aus Schnee und 
Eis entsteht und durch Dächer oder Mauerwerk in Ge
bäude dringt.

14. Als- Schneedruck gilt jede durch Schneefall natürlich an
gesammelte Schneemasse, die durch ihre Last Schäden 
an den versicherten Sachen verursacht.

15. Als Sturm gilt ein Wind mit einer Spitzengeschwindig
keit von 15 m/s an. Ist diese Windgeschwindigkeit für 
den Schadenort nicht feststellbar, so wird sie angenom
men, wenn festgestellt wird, daß die Luftbewegung in 
der Umgebung der Schadenstelle ebenfalls Sachschäden 
an einwandfrei beschaffenen Gebäuden oder Sachen an
gerichtet hat oder daß der Schaden bei der einwand
freien Beschaffenheit der versicherten Gebäude oder 
Sachen nur durch Sturm entstanden sein kann.

16. Ein Taschendiebstahl liegt vor, wenn aus Handtaschen, 
Einkaufstaschen oder anderen Taschen sowie den am 
Körper getragenen bzw. an unbewachten Garderoben 
abgelegten Sachen Gegenstände entwendet werden.

17. Als Überschwemmung gilt jede Ansammlung von Was
ser aus naturbedingter Ursache auf der Erdoberfläche 
bzw. Kellersohle, die nicht durch Austritt aus Wasser
versorgungsanlagen entstanden ist.

18. Versicherte im Sinne der Versicherungsbedingungen sind 
alle zum Haushalt des Versicherungsnehmers gehören
den Personen. Wird die häusliche Gemeinschaft mit dem 
Versicherungsnehmer aufgehoben, endet der Versiche
rungsschutz für die betreffenden Versicherten spätestens 
3 Monate nach diesem Zeitpunkt. In der Haftpflichtver
sicherung sind darüber hinaus auch diejenigen Perso
nen Versicherte, die
• dem Versicherungsnehmer oder anderen Versicherten 

unentgeltlich Hilfe leisten,
• im Haushalt des Versicherungsnehmers beschäftigt 

sind,
x bei der Ausübung dieser Tätigkeit.

19. Als Wohnraum gilt ein zum ständigen Aufenthalt für 
Wohnzwecke bestimmter Raum (Wohn-, Wohnschlaf-, 
Schlaf-, Kinderzimmer u. dgl.). Wohnnebenräume inner
halb und außerhalb der Wohnung, die Nebenfunktionen 
des Wohnens dienen, wie Vorraum, Küche, Bad, Ab
stellraum u. ä., gelten nicht als Wohnraum.

20. Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert unter Abzug 
eines der Abnutzung durch Alter, Gebrauch oder sonstige 
Einflüsse entsprechenden Betrages. Bei Gebäuden ist 
dabei noch die voraussichtliche Restnutzungsdauer maß
gebend.
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